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Grundsätzliche Hinweise zum Umgang mit der Vorlage 
Die Grundlage für das vorliegende Musterkonzept bildet die geltende 15. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (BayIfSMV). Danach hat der Betreiber eines Einzelhandelsbetriebes ein individuelles Infektionsschutzkonzept auszuarbeiten und auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen.  


Bitte beachten Sie bei der Verwendung der Vorlage: 
Kursiver Text: Kursiv wird der zitierte Wortlaut der maßgeblichen Verordnungen dargestellt. Diesen können Sie im Konzept stehen lassen.

Oranger Text: In Orange dargestellt sind Beispiele aus verschiedenen Branchen oder sonstige Hilfestellungen für Sie, die Sie individuell anpassen bzw. verwenden können. 



Wichtige Hinweise:

· Einführung der 2G-Regelung für Kunden 

Seit 8.12.2021 ist der Zugang für Kunden für Einzelhandelsbetriebe mit Ausnahme der Geschäfte des täglichen Bedarfs nur zulässig, wenn der Nachweis einer Impfung oder eines Genesenenstatus vorgelegt wird. Kinder sind bis zum Alter von 12 Jahren und drei Monaten ausgenommen. 

· Geltungsbereich der 3G-Regelung für Beschäftigte und Inhaber

Seit dem 23.11.2021 tritt für Beschäftigte und Inhaber im Einzelhandel in allen Betrieben die 3G-Regel in Kraft. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss täglich einen negativen Test vorweisen. Antworten auf die wichtigsten Fragen zur 3G-Regel finden Sie hier.

· Bußgeld 

Es gelten die Angaben des Bußgeldkatalogs „Corona-Pandemie“. Bei Verstößen gegen Kontrollpflichten von 3G-Nachweisen sieht das Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen („Infektionsschutzgesetz“) ein Bußgeld vor.

· Aufbewahrung

Das Infektionsschutzkonzept ist schriftlich zu fixieren und auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde oder einer sonstigen Sicherheitsbehörde vorzuzeigen. Es muss daher im Ladengeschäft zumindest in digitaler, nicht veränderlicher Form vorhanden sein.


· Allgemeine Arbeitsschutzregelungen 

In der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung sind zusätzliche Maßnahmen geregelt, um den Gesundheitsschutz der Beschäftigten während der Pandemie zu gewährleisten. Zusammen mit dem SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard und der konkretisierenden Arbeitsschutzregel liegt damit ein umfassendes Vorschriften- und Regelwerk zum betrieblichen Infektionsschutz vor dem Corona-Virus vor. Gemäß § 5 Abs. 2 Corona-Arbeitsschutzverordnung sind die Beschäftigten über die Gesundheitsgefährdung bei der Erkrankung an COVID-19 aufzuklären und über die Möglichkeit der Schutzimpfung zu informieren. Eine Handlungshilfe zur Unterweisung finden Sie in der Anlage.

Überprüfen Sie Ihr Konzept auch anhand der folgenden Perspektiven:

· Versetzen Sie sich in die Situation der kontrollierenden Behörde: Sind Ihre Maßnahmen objektiv nachvollziehbar? Vermitteln Sie glaubhaft den Eindruck, dass Sie Hygiene-standards einhalten?
· Welche Schwachstellen in Ihrem Vorgehen könnte Ihnen die Behörde im schlimmsten Fall vorwerfen? Was können Sie vorsorglich verbessern?
· Versetzen Sie sich in die Lage Ihrer Kunden: Gibt es Situationen, die Sie als Händler noch nicht bedacht haben? Wie gehen Sie notfalls mit Kunden um, die sich nicht an die Vorgaben halten wollen?



Zur Verfügung gestellt durch den Handelsverband Bayern e.V., ohne Gewähr auf Vollständigkeit. Wir werden bei Vorliegen weiterer Bestimmungen die Vorlage aktualisieren.

Muster für ein individuelles Infektionsschutzkonzept 
OHNE GEWÄHR! - 								
Handelsverband Bayern - Stand 15.12.2021


Infektionsschutzkonzept

Gemäß der 15. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 24.11.2021, ist für alle Geschäfte auf Verlangen der Kreisverwaltungsbehörden ein Infektionsschutzkonzept vorzulegen. 

Zum Schutz unserer Kunden und Mitarbeiter vor einer weiteren Ausbreitung des Corona-Virus verpflichten wir uns (Firmenname einfügen) ………………………………………………., die folgenden Infektionsschutzgrundsätze und Regeln einzuhalten.  


Unser/e betriebliche/r Corona-Ansprechpartner/in
Firma: ………………………………………………………………………………….
Name: …………………………………………………………………………………
Tel./Mail: ………………………………………………………………………………


I. Gewährleistung der Zugangsbeschränkungen für Kunden

1. Festlegung der höchstzulässigen Kundenzahl im Geschäft 

a) Vorgaben der Verordnung
(§ 10 15. BayIfSMV)

„Für Betriebe des Groß- und Einzelhandels sowie Dienstleistungs- und Handwerks-betriebe mit Kundenverkehr hat der Betreiber sicherzustellen, dass […] die Zahl der gleichzeitig im Ladengeschäft anwesenden Kunden nicht höher ist als ein Kunde je 10 m² der Verkaufsfläche“.

„Für Einkaufszentren gilt [Anm.: zusätzlich zu der Vorgabe für das einzelne Ladengeschäft], dass sich die zugelassene Kundenhöchstzahl nach der für Kunden zugänglichen Gesamtfläche des Einkaufszentrums bemisst.“


b) Umsetzung in unserem Betrieb

(1) Berechnungsmaßstab

Die Anzahl der Kunden, die sich gleichzeitig im Ladengeschäft aufhalten darf, bemisst sich an folgender Regelung:

a) In Landkreisen und kreisfreien Städten bis zu einer Inzidenz von 1.000 gilt: 
Es ist ein Kunde pro 10 m² Verkaufsfläche zulässig, d.h.
maximale Anzahl Kunden = …... (Verkaufsfläche in m²) / 10

b) In Landkreisen und kreisfreien Städten über einer Inzidenz von 1.000 gilt: 
Es ist ein Kunde pro 20 m² Verkaufsfläche zulässig, d.h.
maximale Anzahl Kunden = …... (Verkaufsfläche in m²) / 20

Beispiel: In einem Ladengeschäft mit 1.000 m² Verkaufsfläche dürfen sich max. 100 Kunden gleichzeitig aufhalten. 

Die Verkaufsfläche ist die von der Kundschaft begehbare Fläche – ohne Lager-bereiche und Sanitärräume. Sie schließt jedoch die Flächen mit ein, die durch Kassen, Regale und Gefriertruhen belegt sind.


(2) Zutrittskontrolle

Wir sorgen dafür, dass sich nicht mehr als die maximal zulässige Anzahl von Kunden gleichzeitig im Ladengeschäft aufhält durch folgende Maßnahmen:

Beispiele / Ideen für Ihren Betrieb:
· Steuerung von Eintritt und Austritt durch Personal, wenn nur eine Eingangstür vorhanden.
· In kleinen Läden Sichtkontrolle der maximalen Besucherzahlen und ggf. Abschließen der Eingangstür.
· Abgezählte Einkaufswagen, Körbe - Zugang kann nur mit Einkaufswagen etc., erfolgen.
· Wenn möglich: getrennter Ein- und Ausgang, um direkten, entgegenkommenden Kontakt zwischen den Kunden zu vermeiden („Einbahnstraßensystem“).
· Durch Markierung abgetrennte Laufbereiche hinein und heraus. 


2. Zugang zu den Ladengeschäften mit 2G-Regelung für Kunden 

a) Vorgaben der Verordnung
(§ 10 15. BayIfSMV)

„Die Öffnung von Ladengeschäften mit Kundenverkehr für Handelsangebote ist nur unter den Voraussetzungen des § 5 Abs. 1 und des § 4 Abs. 3 und 5 gestattet, soweit diese nicht der Deckung des täglichen Bedarfs dienen. Zum täglichen Bedarf gehört insbesondere der Lebensmittelhandel einschließlich der Direktvermarktung, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Schuhgeschäfte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörakustiker, Tankstellen, der Verkauf von Presseartikeln und Tabakwaren, Filialen des Brief- und Versandhandels, Buchhandlungen, Blumenfachgeschäfte, Tierbedarfsmärkte, Futtermittelmärkte, Baumärkte, Gartenmärkte, der Verkauf von Weihnachtsbäumen und der Großhandel.“.

§ 5 Abs. 1 15. BayIfSMV
„[…] soweit diese […] geimpft oder genesen oder noch nicht zwölf Jahre und drei Monate alt sind.“

§ 4 Abs. 3 15. BayIfSMV
„1. Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können und dies vor Ort insbesondere durch Vorlage eines schriftlichen ärztlichen Zeugnisses im Original nachweisen, das den vollständigen Namen und das Geburtsdatum enthält, bei Vorlage eines Testnachweises nach Abs. 6 Nr. 1 (Anm.: PCR-Test),
2. minderjährige Schülerinnen und Schüler im Sinne von Abs. 7 Nr. 2 zur eigenen Ausübung sportlicher, musikalischer oder schauspielerischer Aktivitäten.“

§ 4 Abs. 5 15. BayIfSMV
„[…] zur Überprüfung der vorzulegenden Impf-, Genesenen- und Testnachweise durch wirksame Zugangskontrollen samt Identitätsfeststellung in Bezug auf jede Einzelperson verpflichtet.“ 


b) Umsetzung in unserem Betrieb

(1) Information über 2G-Regelung

Wir informieren unsere Kunden im Eingangsbereich mit Hinweisschildern, dass zu unserem Geschäft grundsätzlich nur geimpfte und genesene Personen Zutritt haben und eine Kontrolle des Nachweises über den Impf- bzw. Genesenenstatus erfolgt. 

(2) Zugangskontrolle

Wir überprüfen, ob die Kunden die Vorgaben der 2G-Regelung erfüllen, in dem wir uns den Impf- oder Genesenennachweis vorlegen lassen und die Identität feststellen. 
Kinder bis zum Alter von 12 Jahren und 3 Monaten sind von der 2G-Regel ausgenommen.

Folgenden Personen kann der Zutritt zu einem Ladengeschäft gewährt werden, auch wenn diese über keinen Impf- bzw. Genesenennachweis verfügen:
- Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können und dies vor Ort insbesondere durch Vorlage eines schriftlichen ärztlichen Zeugnisses im Original nachweisen, das den vollständigen Namen und das Geburtsdatum enthält. Diese Personen müssen dann allerdings einen Testnachweis (PCR-Test, PoC-PCR-Test oder eines Tests mittels weiterer Methoden der Nukleinsäureamplifikations-technik), der vor höchstens 48 Stunden durchgeführt wurde, vorlegen.
- minderjährige Schülerinnen und Schüler, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen, zur eigenen Ausübung sportlicher, musikalischer oder schauspielerischer Aktivitäten.

(3) Mischbetriebsregelung 

Die Mischbetriebsregelung gilt nur für Betriebe mit Sortimenten der 2G-Regelung und Nicht-2G-Sortimenten, d.h. Waren zur Deckung des täglichen Bedarfs.

Die Vorgaben der FAQ des Bayerischen Gesundheitsministeriums vom 7.12.2021 sehen folgende Möglichkeiten bei Mischbetrieben vor:

· Räumliche Trennung in einen „Nicht-2G-Bereich“ und einen „2G-Bereich“ mit gesonderter Zugangskontrolle oder
· Zugang zum gesamten Bereich nur nach der 2G-Regelung oder
· Verzicht auf den Verkauf von Waren, die nicht zur Deckung des täglichen Bedarfs dienen
Wir sorgen dafür, dass im Fall einer räumlichen Trennung der Bereiche, sich die Kunden der 2G-Bereiche und die Kunden der Nicht-2G-Bereiche an Kassen und in den Zugangsbereichen nicht mischen.


II. Gewährleistung des Mindestabstandes

1. Maßnahmen zur Einhaltung des Mindestabstandes 

a) Vorgaben der Verordnung
(§ 10 15. BayIfSMV)

„Für Betriebe des Groß- und Einzelhandels sowie Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe mit Kundenverkehr hat der Betreiber sicherzustellen, dass grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 m zwischen den Kunden eingehalten werden kann.“


b) Umsetzung in unserem Betrieb

(1) Einhaltung des Mindestabstandes

Wir informieren unsere Kunden durch Aushang von Hinweisschildern zur Abstandsregelung etc. am Eingang und an geeigneten Stellen über unsere Schutz- und Hygienebestimmungen. Dazu zählt, dass zwischen den Kunden und zu den Mitarbeitern, wo immer möglich, ein Abstand von mindestens 1,5 m eingehalten werden soll. Entsprechende Informationen erhalten auch unsere Lieferanten und unsere Mitarbeiter.

Zur Unterstützung unserer Kunden haben wir, insbesondere im Wartebereich der Kassen und Theken, im Abstand von mindestens 1,5 m Markierungen am Boden angebracht, um sie zur Einhaltung des Mindestabstandes anzuhalten. 

Beispieltext für Textilhandel (evtl. zu ergänzen im Konzept)
In der Beratung, bei der Anprobe und bei Änderungsarbeiten/ beim Maßnehmen ist die Ansteckungsgefahr aufgrund der besonderen Nähe sehr groß. Deshalb gelten dabei für uns folgende Regelungen:
· Bei der Beratung achten wir auf den Mindestabstand von 1,5 - 2,0 m. 
· Der Kunde betritt unsere Umkleidekabine grundsätzlich allein. In der jetzigen Situation verzichten darauf, unseren Kunden in die Kleidung zu helfen. 
· Bei notwendigen Änderungen führen wir das Abstecken etc. grundsätzlich nur mit Mundschutz durch.


(2) Transparente Abtrennungen zum Kunden 

Wir sorgen nach Möglichkeit durch die Anbringung von transparenten oder sonst geeigneten Schutzwänden für einen zuverlässigen Infektionsschutz an allen Kassen-, Theken-, Informations-, Pick-Up-, Serviceannahme- und Warenausgabe-Stellen.

(3) Nutzung berührungsloser Zahlungsmethoden

Wir bevorzugen kontaktlose Zahlverfahren mit Karte oder Handy und versuchen auf die Bezahlung mit Bargeld zu verzichten. Wir weisen aktiv unsere Kunden auf bargeldlose Zahlungsmöglichkeit hin. In Fällen, in denen Kartenzahlung nicht möglich ist, stellen wir nach Möglichkeit die Übergabe des Geldes ohne direkten Hautkontakt über eine geeignete Vorrichtung oder eine Ablagefläche sicher.

(4) Ausübung Hausrecht

Wir weisen durch entsprechende Schilder auf die Ausübung des Hausrechts bei Nichteinhaltung der Regelungen hin.


III. Funktionell-organisatorische Maßnahmen

1. Maskenpflicht - Kunden

a) Vorgabe der Verordnung
(§ 2 15. BayIfSMV)

„In Gebäuden und geschlossenen Räumen […] gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske (Maskenpflicht).“

Von der Maskenpflicht befreit sind:

1. Kinder bis zum 6. Geburtstag; 
2. Personen, die glaubhaft machen können, dass ihnen das Tragen einer Maske aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder unzumutbar ist, solange dies vor Ort sofort insbesondere durch Vorlage eines schriftlichen ärztlichen Zeugnisses im Original nachgewiesen werden kann, das den vollständigen Namen, das Geburtsdatum und konkrete Angaben zum Grund der Befreiung enthalten muss. 

Kinder und Jugendliche zwischen dem sechsten und 16. Geburtstag müssen nur eine medizinische Gesichtsmaske tragen.“


b) Umsetzung in unserem Betrieb

(1) Einhaltung der Maskenpflicht

Wir weisen unsere Kunden inklusive ihre Begleitpersonen durch Aushang von Hinweisschildern daraufhin, dass bei Zutritt zu den Verkaufsräumen und dem Verkaufsgelände eine FFP2-Maske für Kunden und Begleitpersonen nach der geltenden Verordnung zu verwenden ist. 

Sollte der Kunde trotz persönlicher Ansprache zur Maskenpflicht unser Ladengeschäft ohne vorgesehene Maske betreten und das vorgelegte ärztliche Attest fragwürdig erscheinen, da es z. B. keinen Stempel und keine Unterschrift des Arztes trägt, sprachlich unverständlich ist und nicht den Vorgaben des § 2 15. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung entspricht, machen wir von unserem Hausrecht Gebrauch. Dies erfolgt zum Schutz unserer übrigen Kunden und unseres Personals.


2. Weitere organisatorische Maßnahmen

(1) Organisation der Bestandsauffüllung

Wir bemühen uns, die Bestandsauffüllung ohne parallelen Kundenverkehr zu organisieren.

(2) Belüftung

Wir sorgen für die regelmäßige Dauer- bzw. Stoßlüftung der Verkaufs- und Aufenthaltsräume.

(3) Daueröffnung der Türen

Wir nutzen, soweit vorhanden, automatisch öffnende Türen und richten ggf. eine Daueröffnung nicht selbsttätig öffnender Türen ein.

(4) Regelmäßige Desinfektion

Wir führen regelmäßig und in kurzen Abständen die Reinigung aller häufig berührten Flächen wie z. B. Türklinken, -griffe, Handläufe, Handterminals, Tastaturen, Touchscreens, Armaturen durch.



IV. Allgemeine Mitarbeiterbezogene Maßnahmen

1. Maskenpflicht - Personal

a) Vorgaben der Verordnung 
(§ 2 15. BayIfSMV)

„In Gebäuden und geschlossenen Räumen […] gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske (Maskenpflicht).“

„Für Beschäftigte gilt während ihrer dienstlichen Tätigkeit die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske im Rahmen der arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen.“

Anm.: Gemäß § 2 Abs. 2 SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung gilt für Beschäftigte das Tragen von medizinischen Gesichtsmasken (Mund-Nase-Schutz). Diese hat der Arbeitgeber zur Verfügung zu stellen.

b) Umsetzung in unserem Betrieb

Maskenpflicht

Wir stellen sicher, dass unsere Mitarbeiter einen Mund-Nase-Schutz (medizinische Gesichtsmaske) tragen. Wenn wir im Rahmen unserer Gefährdungsbeurteilung zum Ergebnis kommen, dass die Mitarbeiter an Kassen- und Thekenarbeitsplätzen durch transparente oder sonst geeignete Schutzwände ausreichend geschützt sind, ist dort kein Mund-Nase-Schutz erforderlich.

Wir weisen alle Mitarbeiter auf den richtigen Umgang mit den vorgeschriebenen Masken hin. Wir sorgen durch entsprechende Schulungen und Hinweisschilder für die Einhaltung der Maskenpflicht. 

Sofern es erforderlich ist, stellen wir weitere persönliche Schutzausrüstung wie z.B. medizinische Masken und Handschuhe (u.a. bei der Rücknahme von Retouren) zur Verfügung.


2. Mindestabstand - Personal

Einhaltung des Mindestabstandes unter den Mitarbeitern

Wir weisen unsere Mitarbeiter darauf hin, dass die Abstandsregelung auch unter-einander einzuhalten ist, soweit es der Arbeitsablauf zulässt. Bei paralleler Öffnung mehrerer Kassen achten wir darauf, dass sie einen möglichst großen Abstand voneinander haben. In Büros sorgen wir, sofern es die räumlichen Verhältnisse zulassen, für einen Mindestabstand von 1,5 m zwischen den Arbeitsplätzen. 
Dies gilt auch für unsere Kantine, Flure (z.B. durch Vorgabe der Laufrichtung) sowie die Aufenthaltsräume. 
3. Information über die Gesundheitsgefährdung durch COVID-19 - Personal

a) Vorgaben der Verordnung 
(§ 5 SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung)

„Die Beschäftigten sind im Rahmen der Unterweisung über die Gesundheitsgefährdung bei der Erkrankung an der Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) aufzuklären und über die Möglichkeit einer Schutzimpfung zu informieren.“


b) Umsetzung in unserem Betrieb

Information über die Gesundheitsgefährdung durch COVID-19

Wir klären unsere Mitarbeiter im Rahmen der Unterweisung über die Gesund-heitsgefährdung bei der Erkrankung durch den Corona-Virus auf und informieren über die Möglichkeit einer Schutzimpfung (s. Anlage).  


4. Weitere organisatorische Maßnahmen

(1) Personaleinsatzplanung

Nach Möglichkeit richten wir die Schichtzeiten des Personals überschneidungsfrei ein und legen möglichst gestaffelte Pausenzeiten fest.

(2) Durchführung von Hygieneschulungen für alle Mitarbeiter 

Die Mitarbeiter wurden am ………… (Datum) über die Einhaltung der allgemein gültigen und der betrieblichen Hygieneregeln geschult und belehrt. 


IV. Zugangsregelung zum Arbeitsplatz (3G-Regelung)

a) Vorgaben der Verordnung 
(§ 28 b Infektionsschutzgesetz)

„Arbeitgeber und Beschäftigte dürfen Arbeitsstätten, in den physische Kontakte von Arbeitgebern und Beschäftigten untereinander oder zu Dritten nicht ausgeschlossen werden können, nur betreten und Arbeitgeber dürfen Transporte von mehreren Beschäftigten zur Arbeitsstätte oder von der Arbeitsstätte nur durchführen, wenn sie geimpfte Personen, genesene Personen oder getestete Personen […] sind und einen Impfnachweis, einen Genesenennachweis oder einen Testnachweis […] mit sich führen, zur Kontrolle verfügbar halten oder beim Arbeitgeber hinterlegt haben.“

„Der Arbeitgeber hat seine Beschäftigten bei Bedarf in barrierefrei zugänglicher Form über die betrieblichen Zugangsregelungen zu informieren.“

b) Umsetzung in unserem Betrieb

(1) Information 

Wir stellen sicher, dass unsere Mitarbeiter über die betrieblichen Zugangsregelungen informiert sind.

(2) Kontrolle

Wir überwachen die Erbringung der Nachweise und dokumentieren dies regelmäßig.











Stand letzte Änderung des Konzeptes:

__________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________
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ANLAGE
[bookmark: testtext]Handlungshilfe: Unterweisung 
Muster bei der Information der Beschäftigten über die Gesundheitsgefährdung von COVID-19 i.S.v. § 5 Abs. 2 Corona-Arbeitsschutzverordnung 
Gemäß § 5 Abs. 2 Corona-Arbeitsschutzverordnung sind die Beschäftigten im Rahmen der Unterweisung über die Gesundheitsgefährdung bei der Erkrankung an der Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) aufzuklären und über die Möglichkeit einer Schutzimpfung zu informieren. Wir stellen eine Handlungshilfe zur Verfügung.

[bookmark: _Toc263357917]Hinweise
Die Aufklärung über die Gesundheitsgefährdung muss individuell erfolgen und in die Unterweisung im Rahmen des Arbeitsschutzes integriert werden. Dem Arbeitnehmer muss grundsätzlich die Möglichkeit von Nachfragen eingeräumt werden. Der Arbeitgeber muss sich vergewissern, dass die unterwiesene Person auch die Ausführung in der Unterweisung richtig verstanden hat. Ein allgemeiner Aushang in betriebsüblicher Art und Weise ist nicht ausreichend.

Weitere Informationen erhalten Sie auch in den FAQ des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS).

Gesundheitsgefährdung bei Erkrankung an COVID-19
· Das SARS-CoV-2 gehört zur Familie der Coronaviren. Eine Infektion mit SARS-CoV-2 kann die Atemwegserkrankung COVID-19 verursachen. 
· Der bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) eingerichtete Ausschuss für Biologische Arbeitsstoffe (ABAS) hat SARS-CoV-2 in die Risikogruppe 3 nach der BioStoffV eingeordnet (zweithöchste Stufe). Neben den zunächst fehlenden Möglichkeiten zu Impfprävention, Therapie und der effizienten Verbreitung in der Bevölkerung wurde bei der Einstufung ausdrücklich die Schwere des Krankheitsverlaufs berücksichtigt.
· Die Krankheitsverläufe sind häufig unspezifisch, vielfältig und variieren stark. Daher lassen sich keine allgemeingültigen Aussagen zum „typischen“ Verlauf von COVID-19 machen. Eine Infektion kann ganz ohne Krankheitszeichen (asymptomatisch) bleiben, häufig kommt es zu leichten Symptomen, aber auch schwere Krankheitsverläufe mit Lungenversagen und Tod sind möglich. 
· Schwere Verläufe können auch bei jüngeren Menschen und Personen ohne bekannte Vorerkrankung auftreten. 
· Insbesondere bei folgenden Personengruppen wurden schwere Krankheitsverläufe häufiger beobachtet: 
· ältere Personen, 
· Raucherinnen und Raucher (schwache wissenschaftliche Datenlage), 
· Menschen mit starkem bis sehr starkem Übergewicht, 
· Menschen mit Trisomie 21,
· Personen mit bestimmten Vorerkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems (z. B. koronare Herzerkrankung und Bluthochdruck), chronischen Lungenerkrankungen (z. B. COPD), chronischen Nieren- und Lebererkrankungen, neurologisch-psychiatrischen Erkrankungen (z. B. Demenz), Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit), Krebserkrankungen, Schwächung des Immunsystems (z. B. aufgrund einer Erkrankung oder durch Einnahme von Medikamenten, die die Immunabwehr schwächen, wie z. B. Cortison). 
Hinweis: Die Auflistung ist nicht abschließend und wird nicht laufend aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des RKI.
· Zur Reduzierung des Risikos einer Erkrankung an COVID-19 sollten die empfohlenen Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen eingehalten werden. Hierzu gehören insbesondere die AHA+L-Regeln und die Reduzierung der Personenkontakte.

Information zur Corona-Schutzimpfung
· Alle verfügbaren COVID-19-Impfstoffe schützen gut vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 und sind hochwirksam gegen schwere Verläufe von COVID-19. 
· Die Impfung schützt nicht nur die geimpfte Person selbst, sondern reduziert das Risiko, das Coronavirus SARS-CoV-2 auf andere zu übertragen.
· Die Impfung trägt maßgeblich zum Gemeinschaftsschutz bei. Die COVID-19-Impfung ist das wirksamste Mittel, die Pandemie einzudämmen.
· Die Impfung ermöglicht auch Erleichterungen im Alltag und gesellschaftlichen Leben. So benötigen geimpfte Personen z. B. keinen Testnachweis für den Restaurant- oder Konzertbesuch und müssen sich nach einer Auslandsreise gegebenenfalls nicht in die häusliche Absonderung gegeben.
· Die Impfung ist freiwillig und kostenlos. Sie können sich impfen lassen
· In Arztpraxen
· In Impfzentren
· Beim Betriebsarzt (sofern ein betriebliches Impfangebot besteht)
· Von Mobilen Impfteams
· Sie können sich grundsätzlich auch während der allgemeinen Arbeitszeiten gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 in Abstimmung mit dem Vorgesetzten/Personalabteilung impfen lassen. 
Für weitere Informationen stehen Ihnen im Betrieb folgende Ansprechpartner zur Verfügung:  

Hinweis
Hier bitte einen oder mehrere Ansprechpartner im Betrieb zu Rückfragen der Beschäftigten hinsichtlich Gesundheitsgefährdung und Corona-Schutzimpfung eintragen. Sinnvoll ist auch die Betriebsärzt*in als Ansprechpartner zu benennen.

[bookmark: _Toc257909723]


Quelle: vbw – Die bayerische Wirtschaft
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